
Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege und zur Änderung anderer Gesetze

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege

(Krankenpflegegesetz – KrPflG)*

Abschnitt 1
Erlaubnis zum Führen von Berufsbezeichnungen

§ 1
Führen der Berufsbezeichnungen

(1) Wer eine der Berufsbezeichnungen

1. „Gesundheits- und Krankenpflegerin“ oder
„Gesundheits- und Krankenpfleger“ oder

2. „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin“
oder „Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger“

führen will, bedarf der Erlaubnis.

(2) Krankenschwestern und Krankenpfleger, die
für die allgemeine Pflege verantwortlich und
Staatsangehörige eines Vertragsstaates des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes sind, dürfen die Be-
rufsbezeichnungen nach Absatz 1 im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes ohne Erlaubnis füh-
ren, sofern sie ihre Berufstätigkeit als vorüberge-
hende Dienstleistung im Sinne des Artikels 50 des
EG-Vertrages im Geltungsbereich dieses Gesetzes
ausüben. Sie unterliegen jedoch der Anzeigepflicht
nach diesem Gesetz. Gleiches gilt für Drittstaaten
und Drittstaatsangehörige, soweit sich hinsichtlich
der Diplomanerkennung nach dem Recht der Euro-
päischen Gemeinschaften eine Gleichstellung er-
gibt.

§ 2
Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis

(1) Eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 ist auf Antrag
zu erteilen, wenn die Antragstellerin oder der An-
tragsteller

1. die durch dieses Gesetz vorgeschriebene
Ausbildungszeit abgeleistet und die staatli-
che Prüfung bestanden hat,

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht
hat, aus dem sich die Unzuverlässigkeit zur
Ausübung des Berufs ergibt, und

3. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Aus-
übung des Berufs ungeeignet ist.

(2) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn bei
Erteilung der Erlaubnis eine der Voraussetzungen
nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 nicht vorgelegen hat oder
                                                          
* Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien:

…

die Ausbildung nach den Absätzen 3 bis 6 oder die
nach § 25 nachzuweisende Ausbildung nicht abge-
schlossen war. Die Erlaubnis ist zu widerrufen,
wenn nachträglich die Voraussetzung nach Absatz
1 Nr. 2 weggefallen ist. Die Erlaubnis kann wider-
rufen werden, wenn nachträglich die Voraussetzung
nach Absatz 1 Nr. 3 weggefallen ist.

(3) Eine außerhalb des Geltungsbereichs dieses
Gesetzes erworbene abgeschlossene Ausbildung
erfüllt die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1,
wenn die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes
gegeben ist. Ist die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes nicht gegeben oder ist sie nur mit
unangemessenem zeitlichen oder sachlichen Auf-
wand feststellbar, ist ein gleichwertiger Kenntnis-
stand nachzuweisen. Der Nachweis wird durch das
Ablegen einer Prüfung erbracht, die sich auf den
Inhalt des mündlichen und praktischen Teils der
staatlichen Prüfung erstreckt. Bei Anträgen von
Staatsangehörigen eines Vertragsstaates des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraumes, die eine Erlaubnis
nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 anstreben, kann die Gleich-
wertigkeit des Ausbildungsstandes im Sinne des
Satzes 1 auch durch Vorlage eines Diploms, Prü-
fungszeugnisses oder Befähigungsnachweises
belegt werden, aus dem sich ergibt, dass sie bereits
in einem anderen Vertragsstaat des Europäischen
Wirtschaftsraumes als Krankenschwester oder
Krankenpfleger, die für die allgemeine Pflege ver-
antwortlich sind, anerkannt wurden. Hierbei sind die
in einem Vertragsstaat absolvierten Ausbildungs-
gänge und die dort erworbene Berufserfahrung zu
berücksichtigen. Bei Anträgen von Staatsangehöri-
gen eines Vertragsstaates des Europäischen Wirt-
schaftsraumes, die eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1
Nr. 2 beantragen, kann die Gleichwertigkeit des
Ausbildungsstandes im Sinne des Satzes 1 auch
durch Vorlage eines Diploms, Prüfungszeugnisses
oder Befähigungsnachweises belegt werden, wenn
die durch diesen Nachweis bescheinigte Ausbil-
dung überwiegend in einem anderen Vertragsstaat
des Europäischen Wirtschaftsraumes oder an Aus-
bildungseinrichtungen eines Drittlandes, die eine
Ausbildung gemäß den Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften eines Mitgliedstaats vermitteln, erwor-
ben wurde oder wenn dessen Inhaber eine drei-
jährige Berufserfahrung hat, die von dem Mitglied-
staat bescheinigt wird, der einen Ausbildungsnach-
weis eines Drittlandes anerkannt hat.

(4) Für Personen, die eine Erlaubnis nach § 1
Abs. 1 Nr. 1 beantragen, gilt die Voraussetzung des
Absatzes 1 Nr. 1 als erfüllt, wenn sie in einem an-
deren Vertragsstaat des Europäischen Wirtschafts-
raumes eine Ausbildung als Krankenschwester
oder Krankenpfleger, die für die allgemeine Pflege
verantwortlich sind, abgeschlossen haben und dies
durch Vorlage eines nach dem 28. Juni 1979 aus-
gestellten, in der Anlage zu diesem Gesetz aufge-
führten Diploms, Prüfungszeugnisses oder sonsti-
gen Befähigungsnachweises eines der übrigen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder eines
in der Anlage zu Satz 1 aufgeführten, nach dem
31. Dezember 1992 ausgestellten Diploms, Prü-
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fungszeugnisses oder sonstigen Befähigungsnach-
weises eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
nachweisen. Bei Diplomen, Prüfungszeugnissen
oder sonstigen Befähigungsnachweisen von Mit-
gliedstaaten, die der Europäischen Union erst nach
dem 28. Juni 1979 beigetreten sind, gilt das Datum
des Beitritts, bei abweichender Vereinbarung das
hiernach maßgebende Datum. Bei Diplomen, Prü-
fungszeugnissen oder sonstigen Befähigungs-
nachweisen eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, mit dem eine besondere Vereinbarung über
den Zeitpunkt der Geltung der Verpflichtungen aus
der Richtlinie 77/452/EWG des Rates vom 27. Juni
1977 über die gegenseitige Anerkennung der
 Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befä-
higungsnachweise der Krankenschwester und des
Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege ver-
antwortlich sind, und über Maßnahmen zur Er-
leichterung der tatsächlichen Ausübung des Nie-
derlassungsrechts und des Rechts auf freien
Dienstleistungsverkehr (ABl. EG Nr. L 176 S. 1) und
aus der Richtlinie 77/453/EWG des Rates vom 27.
Juni 1977 zur Koordinierung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften für die Tätigkeiten der Kran-
kenschwester und des Krankenpflegers, die für die
allgemeine Pflege verantwortlich sind (ABl. EG
Nr. L 176 S. 8) in ihrer jeweils geltenden Fassung,
getroffen worden ist, gilt das hiernach maßgebende
Datum. Das Bundesministerium für Gesundheit und
Soziale Sicherung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung, die nicht der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, die Anlage zu diesem Gesetz späte-
ren Änderungen des Artikels 3 der Richtlinie
77/452/EWG anzupassen. Gleichwertig den in
Satz 1 genannten Diplomen, Prüfungszeugnissen
oder sonstigen Befähigungsnachweisen sind nach
einem der in Satz 1 bis 3 genannten Zeitpunkt von
den übrigen Vertragsstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraumes ausgestellte Diplome, Prüfungs-
zeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise
der Krankenschwestern und der Krankenpfleger,
die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind,
die den in der Anlage zu Satz 1 für den betreffen-
den Staat aufgeführten Bezeichnungen nicht ent-
sprechen, aber mit einer Bescheinigung der zu-
ständigen Behörde oder Stelle des Staates darüber
vorgelegt werden, dass sie eine Ausbildung ab-
schließen, die den Mindestanforderungen des Arti-
kels 1 der Richtlinie 77/453/EWG entspricht und
den für diesen Staat in der Anlage zu Satz 1 ge-
nannten Nachweisen gleichsteht.

(5) Für Personen, die eine Erlaubnis nach § 1
Abs. 1 Nr. 2 beantragen, gilt die Voraussetzung des
Absatzes 1 Nr. 1 als erfüllt, wenn sie in einem an-
deren Vertragsstaat des Europäischen Wirtschafts-
raumes eine Ausbildung abgeschlossen haben und
dies durch Vorlage eines den Mindestanforderun-
gen des Artikels 1 Buchstabe a der Richtlinie
89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988
über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung
der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijäh-
rige Berufsausbildung abschließen (ABl. EG Nr. L

19 S. 16) in der jeweils geltenden Fassung, oder
des Artikels 1 Buchstabe a der Richtlinie
92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über eine
zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung be-
ruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur
Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 25) in
der jeweils geltenden Fassung entsprechenden
Diploms des betreffenden Vertragsstaates des
Europäischen Wirtschaftsraumes nachweisen, so-
fern die Ausbildung im Herkunftsstaat keine we-
sentlichen Unterschiede im Vergleich zu der nach
diesem Gesetz geregelten Ausbildung hinsichtlich
ihrer Dauer oder Inhalte aufweist. Antragsteller,
deren Ausbildung wesentliche Unterschiede im
Sinne des Satzes 1 aufweist, haben einen Anpas-
sungslehrgang zu absolvieren oder eine Eignungs-
prüfung abzulegen, wenn nicht ihre nachgewiesene
Berufserfahrung zum Ausgleich der festgestellten
wesentlichen Unterschiede geeignet ist. Einem
Diplom nach Satz 1 wird gleichgestellt ein Prü-
fungszeugnis, das dem Artikel 1 Buchstabe b der
Richtlinie 92/51/EWG entspricht, wenn die An-
tragsteller nach Maßgabe des Artikels 5 Abs. 2 der
genannten Richtlinie einen Anpassungslehrgang
abgeschlossen oder eine Eignungsprüfung abge-
legt haben. Antragsteller haben das Recht, zwi-
schen dem Anpassungslehrgang und der Eig-
nungsprüfung nach Satz 2 oder 3 zu wählen. Der
Anpassungslehrgang darf die Dauer von drei Jah-
ren nicht überschreiten. Absatz 4 Satz 5 gilt ent-
sprechend.

(6) Die Absätze 3 bis 5 gelten entsprechend für
Drittstaaten und Drittstaatsangehörige, soweit sich
hinsichtlich der Diplomanerkennung nach dem
Recht der Europäischen Gemeinschaften eine
Gleichstellung ergibt.

Abschnitt 2
Ausbildung

§ 3
Ausbildungsziel

(1) Die Ausbildung für Personen nach § 1 Abs. 1
Nr. 1 und 2 soll entsprechend dem allgemein aner-
kannten Stand pflegewissenschaftlicher, medizini-
scher und weiterer bezugswissenschaftlicher Er-
kenntnisse fachliche, personale, soziale und me-
thodische Kompetenzen zur verantwortlichen Mit-
wirkung insbesondere bei der Heilung, Erkennung
und Verhütung von Krankheiten vermitteln. Die
Pflege im Sinne von Satz 1 ist dabei unter Einbe-
ziehung präventiver, rehabilitativer und palliativer
Maßnahmen auf die Wiedererlangung, Verbesse-
rung, Erhaltung und Förderung der physischen und
psychischen Gesundheit der zu pflegenden Men-
schen auszurichten. Dabei sind die unterschiedli-
chen Pflege- und Lebenssituationen sowie Lebens-
phasen und die Selbständigkeit und Selbstbestim-
mung der Menschen zu berücksichtigen (Ausbil-
dungsziel).

(2) Die Ausbildung für die Pflege nach Absatz 1
soll insbesondere dazu befähigen,
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1. die folgenden Aufgaben eigenverantwortlich
auszuführen:

a) Erhebung und Feststellung des Pflege-
bedarfs, Planung, Organisation, Durch-
führung und Dokumentation der Pflege,

b) Evaluation der Pflege, Sicherung und
Entwicklung der Qualität der Pflege,

c) Beratung, Anleitung und Unterstützung
von zu pflegenden Menschen und ihrer
Bezugspersonen in der individuellen
Auseinandersetzung mit Gesundheit und
Krankheit,

d) Einleitung lebenserhaltender Sofortmaß-
nahmen bis zum Eintreffen der Ärztin o-
der des Arztes,

2. die folgenden Aufgaben im Rahmen der Mit-
wirkung auszuführen:

a) eigenständige Durchführung ärztlich ver-
anlasster Maßnahmen,

b) Maßnahmen der medizinischen Diagnos-
tik, Therapie oder Rehabilitation,

c) Maßnahmen in Krisen- und Katastro-
phensituationen,

3. interdisziplinär mit anderen Berufsgruppen
zusammenzuarbeiten und dabei multidiszi-
plinäre und berufsübergreifende Lösungen
von Gesundheitsproblemen zu entwickeln.

§ 4
Dauer und Struktur der Ausbildung

(1) Die Ausbildung für Gesundheits- und Kran-
kenpflegerinnen und Gesundheits- und Kranken-
pfleger, für Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger
schließt mit der staatlichen Prüfung ab; sie dauert
unabhängig vom Zeitpunkt der staatlichen Prüfung
in Vollzeitform drei Jahre, in Teilzeitform höchstens
fünf Jahre. Sie besteht aus theoretischem und
praktischem Unterricht und einer praktischen Aus-
bildung.

(2) Der Unterricht wird in staatlich anerkannten
Schulen an Krankenhäusern oder in staatlich aner-
kannten Schulen, die mit Krankenhäusern verbun-
den sind, vermittelt. In den Ländern, in denen die
Ausbildungen in der Krankenpflege dem Schulrecht
unterliegen, erfolgt die Genehmigung der Schulen
nach dem Schulrecht der Länder und nach Maßga-
be von Absatz 3. Die praktische Ausbildung wird an
einem Krankenhaus oder mehreren Krankenhäu-
sern und ambulanten Pflegeeinrichtungen sowie
weiteren an der Ausbildung beteiligten, geeigneten
Einrichtungen, insbesondere stationären Pfle-
geeinrichtungen oder Rehabilitationseinrichtungen,
durchgeführt.

(3) Die staatliche Anerkennung der Schulen nach
Absatz 2 Satz 1 erfolgt durch die zuständige Be-
hörde, wenn sie folgende Mindestanforderungen
erfüllen:

1. Hauptberufliche Leitung der Schule durch ei-

ne entsprechend qualifizierte Fachkraft mit
einer abgeschlossenen Hochschulausbil-
dung,

2. Nachweis einer im Verhältnis zur Zahl der
Ausbildungsplätze ausreichenden Zahl fach-
lich und pädagogisch qualifizierter Lehrkräfte
mit entsprechender, abgeschlossener Hoch-
schulausbildung für den theoretischen und
praktischen Unterricht,

3. Vorhaltung der für die Ausbildung erforderli-
chen Räume und Einrichtungen sowie aus-
reichender Lehr- und Lernmittel,

4. Sicherstellung der Durchführung der prakti-
schen Ausbildung nach der Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung für die Berufe in
der Krankenpflege durch Vereinbarungen mit
Einrichtungen nach Absatz 2 Satz 3, die von
der zuständigen Behörde für die Durchfüh-
rung von Teilen der praktischen Ausbildung
als geeignet beurteilt werden.

Über Satz 1 hinausgehende, landesrechtliche Re-
gelungen bleiben unberührt. Die Länder können
durch Landesrecht das Nähere zu den Mindestan-
forderungen nach Satz 1 bestimmen.

(4) Die Landesregierungen können durch Rechts-
verordnung Regelungen zur Beschränkung der
Hochschulausbildung nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1
und 2 auf bestimmte Hochschularten und Studien-
gänge treffen.

(5) Die Gesamtverantwortung für die Organisation
und Koordination des theoretischen und prakti-
schen Unterrichts und der praktischen Ausbildung
entsprechend dem Ausbildungsziel trägt die Schule.
Die Schule unterstützt die praktische Ausbildung
durch Praxisbegleitung. Die Praxisanleitung ist
durch die Einrichtungen nach Absatz 2 Satz 3 si-
cherzustellen.

(6) Zur zeitlich befristeten Erprobung von Ausbil-
dungsangeboten, die der Weiterentwicklung der
Pflegeberufe unter Berücksichtigung der berufsfeld-
spezifischen Anforderungen dienen sollen, können
die Länder von Absatz 2 Satz 1 sowie von der Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnung nach § 8 abwei-
chen, sofern das Ausbildungsziel nicht gefährdet
wird und die Vereinbarkeit der Ausbildung mit den
Richtlinien 77/452/EWG und 77/453/EWG gewähr-
leistet ist.

§ 5
Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung

Voraussetzung für den Zugang zu einer Ausbildung
nach § 4 Abs. 1 ist,

1. dass die Bewerberin oder der Bewerber nicht in
gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Be-
rufs nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 ungeeignet ist und

2. der Realschulabschluss oder eine andere
gleichwertige, abgeschlossene Schulbildung o-
der

3. der Hauptschulabschluss oder eine gleichwerti-
ge Schulbildung, zusammen mit
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a) einer erfolgreich abgeschlossenen Be-
rufsausbildung mit einer vorgesehenen Aus-
bildungsdauer von mindestens zwei Jahren
oder

b) einer Erlaubnis als Krankenpflegehelferin o-
der Krankenpflegehelfer oder einer erfolg-
reich abgeschlossenen landesrechtlich gere-
gelten Ausbildung von mindestens einjähri-
ger Dauer in der Krankenpflegehilfe oder
Altenpflegehilfe.

§ 6
Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen

Die zuständige Behörde kann auf Antrag eine andere
Ausbildung im Umfange ihrer Gleichwertigkeit bis zu
zwei Dritteln der Gesamtstunden der Ausbildung nach
Maßgabe der nach § 8 erlassenen Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege
auf die Dauer einer Ausbildung nach § 4 Abs. 1 an-
rechnen.

§ 7
Anrechnung von Fehlzeiten

Auf die Dauer einer Ausbildung nach § 4 Abs. 1
werden angerechnet

1. Urlaub, einschließlich Bildungsurlaub, oder Fe-
rien,

2. Unterbrechungen durch Krankheit oder aus an-
deren, von der Schülerin oder dem Schüler nicht
zu vertretenden Gründen bis zu 10 Prozent der
Stunden des Unterrichts sowie bis zu 10 Pro-
zent der Stunden der praktischen Ausbildung
nach Maßgabe der nach § 8 erlassenen Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe
in der Krankenpflege und

3. Unterbrechungen wegen Schwangerschaft bei
Schülerinnen; die Unterbrechung der Ausbil-
dung darf einschließlich der Fehlzeiten nach
Nummer 2 eine Gesamtdauer von 14 Wochen
nicht überschreiten.

Die zuständige Behörde kann auf Antrag auch über
Satz 1 hinausgehende Fehlzeiten berücksichtigen,
soweit eine besondere Härte vorliegt und das Errei-
chen des Ausbildungsziels durch die Anrechnung
nicht gefährdet wird. Freistellungsansprüche nach
dem Betriebsverfassungsgesetz, dem Bundesper-
sonalvertretungsgesetz oder den Landespersonal-
vertretungsgesetzen bleiben unberührt.

§ 8
 Verordnungsermächtigung

(1) Das Bundesministerium für Gesundheit und
Soziale Sicherung wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend und im Benehmen mit dem
Bundesministerium für Bildung und Forschung
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates in einer Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für die Berufe in der Krankenpflege die Min-

destanforderungen an die Ausbildungen nach § 4
Abs. 1 sowie das Nähere über die staatlichen Prü-
fungen und die Urkunden für die Erlaubnisse nach
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 zu regeln. Bei der Festle-
gung der Mindestanforderungen für die Ausbildung
zur Gesundheits- und Krankenpflegerin oder zum
Gesundheits- und Krankenpfleger sind die Richtlinie
77/ 453/EWG vom 27. Juni 1977 und das Europäi-
sche Übereinkommen vom 25. Oktober 1967 über
die theoretische und praktische Ausbildung von
Krankenschwestern und Krankenpflegern (BGBl.
1972 II S. 629) zu berücksichtigen. Insbesondere ist
eine Mindeststundenzahl von 4 600 Stunden vorzu-
sehen, von denen mindestens die Hälfte auf die
praktische Ausbildung und nicht weniger als ein
Drittel auf den theoretischen und praktischen Unter-
richt entfallen; dasselbe ist für die Ausbildung zur
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder zum
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger vorzu-
schreiben.

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 ist für
Personen, die ein Diplom, Prüfungszeugnis oder
einen sonstigen Befähigungsnachweis haben und
eine Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 in Verbindung mit
§ 2 Abs. 4, 5 oder 6 beantragen, zu regeln:

1. das Verfahren bei der Prüfung der Voraus-
setzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3, insbe-
sondere die von den Antragstellern vorzule-
genden, erforderlichen Nachweise und die
Ermittlung durch die zuständige Behörde
entsprechend den Artikeln 6 bis 9 der Richt-
linie 77/452/EWG, Artikel 6 der Richtlinie
89/48/EWG oder den Artikeln 10 und 12
Abs. 1 der Richtlinie 92/51/EWG,

2. das Recht von Personen, die ein Diplom ha-
ben und eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 Nr. 2
beantragen, nach Maßgabe des Artikels 11
Abs. 2 der Richtlinie 92/51/EWG zusätzlich
zu einer Berufsbezeichnung nach § 1 Abs. 1
Nr. 2 die im Heimat- oder Herkunftsmitglied-
staat bestehende Ausbildungsbezeichnung
und, soweit nach dem Recht des Heimat- o-
der Herkunftsmitgliedstaates zulässig, deren
Abkürzung in der Sprache dieses Staates zu
führen,

3. die Frist für die Erteilung der Erlaubnis ent-
sprechend Artikel 10 der Richtlinie
77/452/EWG, Artikel 8 Abs. 2 der Richtlinie
89/48/EWG oder Artikel 12 Abs. 2 der Richt-
linie 92/51/EWG.

Abschnitt 3
Ausbildungsverhältnis

§ 9
 Ausbildungsvertrag

(1) Zwischen dem Träger der Ausbildung und der
Schülerin oder dem Schüler ist ein schriftlicher
Ausbildungsvertrag nach Maßgabe der Vorschriften
dieses Abschnitts zu schließen.

(2) Der Ausbildungsvertrag muss mindestens ent-
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halten

1. die Bezeichnung des Berufs, zu dem nach
den Vorschriften dieses Gesetzes ausgebil-
det wird,

2. den Beginn und die Dauer der Ausbildung,

3. Angaben über die der Ausbildung zugrunde
liegende Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung sowie über die inhaltliche und zeitliche
Gliederung der praktischen Ausbildung,

4. die Dauer der regelmäßigen täglichen oder
wöchentlichen Ausbildungszeit,

5. die Dauer der Probezeit,

6. Angaben über Zahlung und Höhe der Aus-
bildungsvergütung,

7. die Dauer des Urlaubs und

8. die Voraussetzungen, unter denen der Aus-
bildungsvertrag gekündigt werden kann.

(3) Der Ausbildungsvertrag ist von einer Person,
die zur Vertretung des Trägers der Ausbildung be-
rechtigt ist, und der Schülerin oder dem Schüler, bei
Minderjährigen auch von deren gesetzlichen Ver-
tretern zu unterzeichnen. Eine Ausfertigung des
unterzeichneten Ausbildungsvertrages ist der
Schülerin oder dem Schüler und deren gesetzlichen
Vertretern auszuhändigen.

(4) Änderungen des Ausbildungsvertrages be-
dürfen der Schriftform.

§ 10
Pflichten des Trägers der Ausbildung

(1) Der Träger der Ausbildung hat

1. die Ausbildung in einer durch ihren Zweck
gebotenen Form planmäßig, zeitlich und
sachlich gegliedert so durchzuführen, dass
das Ausbildungsziel (§ 3) in der vorgesehe-
nen Ausbildungszeit erreicht werden kann
und

2. der Schülerin und dem Schüler kostenlos die
Ausbildungsmittel einschließlich der Fachbü-
cher, Instrumente und Apparate zur Verfü-
gung zu stellen, die zur Ausbildung und zum
Ablegen der staatlichen Prüfung erforderlich
sind.

(2) Den Schülerinnen und Schülern dürfen nur
Verrichtungen übertragen werden, die dem Ausbil-
dungszweck und dem Ausbildungsstand entspre-
chen; sie sollen ihren physischen und psychischen
Kräften angemessen sein.

§ 11
Pflichten der Schülerin und des Schülers

Die Schülerin und der Schüler haben sich zu be-
mühen, die in § 3 genannten Kompetenzen zu er-
werben, die erforderlich sind, um das Ausbildungs-
ziel zu erreichen. Sie sind insbesondere verpflich-
tet,

1. an den vorgeschriebenen Ausbildungsveran-

staltungen teilzunehmen,

2. die ihnen im Rahmen der Ausbildung übertrage-
nen Aufgaben und Verrichtungen sorgfältig aus-
zuführen und

3. die für Beschäftigte in Einrichtungen nach § 4
Abs. 2 Satz 3 geltenden Bestimmungen über die
Schweigepflicht einzuhalten und über Betriebs-
geheimnisse Stillschweigen zu wahren.

§ 12
 Ausbildungsvergütung

(1) Der Träger der Ausbildung hat der Schülerin
und dem Schüler eine angemessene Ausbildungs-
vergütung zu gewähren.

(2) Sachbezüge können in der Höhe der durch
Rechtsverordnung nach § 17 Satz 1 Nr. 3 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch bestimmten
Werte angerechnet werden, jedoch nicht über 75
Prozent der Bruttovergütung hinaus. Können die
Schülerin und der Schüler während der Zeit, für
welche die Ausbildungsvergütung fortzuzahlen ist,
aus berechtigtem Grund Sachbezüge nicht abneh-
men, so sind diese nach den Sachbezugswerten
abzugelten.

(3) Eine über die vereinbarte regelmäßige tägliche
oder wöchentliche Ausbildungszeit hinausgehende
Beschäftigung ist nur ausnahmsweise zulässig und
besonders zu vergüten.

§ 13
 Probezeit

Das Ausbildungsverhältnis beginnt mit der Probe-
zeit. Die Probezeit beträgt bei Gesundheits- und
Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Kranken-
pflegern, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rinnen und Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegern sechs Monate.

§ 14
Ende des Ausbildungsverhältnisses

(1) Das Ausbildungsverhältnis endet mit dem Ab-
lauf der Ausbildungszeit oder, sofern zum Zeitpunkt
der Prüfung die nach § 8 Abs. 1 Satz 3 vorge-
schriebenen 4600 Ausbildungsstunden vollständig
erbracht worden sind, mit Ablegen der Prüfung.

(2) Besteht die Schülerin oder der Schüler die
staatliche Prüfung nicht oder kann sie oder er ohne
eigenes Verschulden die staatliche Prüfung vor
Ablauf der Ausbildungszeit nicht ablegen, so ver-
längert sich das Ausbildungsverhältnis auf ihren
schriftlichen Antrag bis zur nächstmöglichen Wie-
derholungsprüfung, höchstens jedoch um ein Jahr.

§ 15
 Kündigung des Ausbildungsverhältnisses

(1) Während der Probezeit kann das Ausbil-
dungsverhältnis von jedem Vertragspartner jeder-
zeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekün-
digt werden.



– 6 –

(2) Nach der Probezeit kann das Ausbildungsver-
hältnis nur gekündigt werden

1. von jedem Vertragspartner ohne Einhalten
einer Kündigungsfrist,

a) wenn die Voraussetzungen des § 2
Abs. 1 Nr. 2 und 3 nicht oder nicht mehr
vorliegen oder

b) aus einem sonstigen wichtigen Grund
sowie

2. von Schülerinnen und Schülern mit einer
Kündigungsfrist von vier Wochen.

(3) Die Kündigung muss schriftlich und in den
Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 unter Angabe der Kün-
digungsgründe erfolgen.

(4) Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist
unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tat-
sachen dem zur Kündigung Berechtigten länger als
zwei Wochen bekannt sind. Ist ein vorgesehenes
Güteverfahren vor einer außergerichtlichen Stelle
eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der
Lauf dieser Frist gehemmt.

§ 16
 Beschäftigung im Anschluss an das

Ausbildungsverhältnis

Werden die Schülerin und der Schüler im An-
schluss an das Ausbildungsverhältnis beschäftigt,
ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart
worden ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbe-
stimmte Zeit als begründet.

§ 17
 Nichtigkeit von Vereinbarungen

(1) Eine Vereinbarung, die zuungunsten der
Schülerin oder des Schülers von den übrigen Vor-
schriften dieses Abschnitts abweicht, ist nichtig.

(2) Eine Vereinbarung, die Schülerinnen oder
Schüler für die Zeit nach Beendigung des Ausbil-
dungsverhältnisses in der Ausübung ihrer berufli-
chen Tätigkeit beschränkt, ist nichtig. Dies gilt nicht,
wenn die Schülerin oder der Schüler innerhalb der
letzten drei Monate des Ausbildungsverhältnisses
für die Zeit nach dessen Beendigung ein Arbeitsver-
hältnis auf unbestimmte Zeit eingeht.

(3) Nichtig ist auch eine Vereinbarung über

1. die Verpflichtung der Schülerin oder des
Schülers, für die Ausbildung eine Entschädi-
gung zu zahlen,

2. Vertragsstrafen,

3. den Ausschluss oder die Beschränkung von
Schadensersatzansprüchen und

4. die Festsetzung der Höhe eines Schadener-
satzes in Pauschbeträgen.

§ 18
 Mitglieder geistlicher Gemeinschaften,

Diakonissen, Diakonieschwestern

Die §§ 9 bis 17 finden keine Anwendung auf Schü-
lerinnen und Schüler, die Mitglieder geistlicher Ge-
meinschaften oder Diakonissen oder Diakonie-
schwestern sind.

Abschnitt 4
Erbringen von Dienstleistungen

§ 19
 Dienstleistungserbringer

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaates des
Europäischen Wirtschaftsraumes, die zur Ausübung
des Berufs der Krankenschwester oder des Kran-
kenpflegers, die für die allgemeine Pflege verant-
wortlich sind, in einem anderen Vertragsstaat des
Europäischen Wirtschaftsraumes auf Grund einer
nach deutschen Rechtsvorschriften abgeschlos-
senen Ausbildung oder auf Grund eines in der An-
lage zu § 2 Abs. 4 Satz 1 oder in § 25 genannten
Diploms, Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befä-
higungsnachweises berechtigt sind, dürfen als
Dienstleistungserbringer im Sinne des Artikels 50
des EG-Vertrages vorübergehend ihren Beruf im
Geltungsbereich dieses Gesetzes ausüben. § 1
Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(2) Wer im Sinne des Absatzes 1 Dienstleistungen
erbringen will, hat dies der zuständigen Behörde
vorher anzuzeigen. Sofern eine vorherige Anzeige
wegen der Dringlichkeit des Tätigwerdens nicht
möglich ist, hat die Anzeige unverzüglich nach
Erbringen der Dienstleistung zu erfolgen. Mit der
Anzeige sind

1. Bescheinigungen des Herkunftsstaates dar-
über, dass der Beruf der Krankenschwester
oder des Krankenpflegers, die für die allge-
meine Pflege verantwortlich sind, im Her-
kunftsstaat ausgeübt werden darf, und

2. das Diplom, Prüfungszeugnis oder der sons-
tige Befähigungsnachweis im Sinne des Ab-
satzes 1 vorzulegen.

Die Bescheinigungen nach Nummer 1 dürfen bei
ihrer Vorlage nicht älter als zwölf Monate sein.

(3) Krankenschwestern und Krankenpfleger im
Sinne des Absatzes 1 haben beim Erbringen der
Dienstleistung im Geltungsbereich dieses Gesetzes
die Rechte und Pflichten einer Gesundheits- und
Krankenpflegerin oder eines Gesundheits- und
Krankenpflegers. Wird gegen diese Pflichten ver-
stoßen, so hat die zuständige Behörde unverzüglich
die zuständige Behörde des Herkunftsstaates die-
ses Dienstleistungserbringers hierüber zu unter-
richten.

(4) Staatsangehörigen eines Vertragsstaates des
Europäischen Wirtschaftsraumes, die im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes den Beruf einer Gesund-
heits- und Krankenpflegerin oder eines Gesund-
heits- und Krankenpflegers auf Grund einer Erlaub-
nis nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 ausüben, sind auf Antrag
für Zwecke der Dienstleistungserbringung in einem
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes Bescheinigungen darüber auszu-
stellen, dass sie
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1. den Beruf der Gesundheits- und Kranken-
pflegerin oder des Gesundheits- und Kran-
kenpflegers im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes ausüben dürfen und

2. den erforderlichen Ausbildungsnachweis be-
sitzen.

Abschnitt 5
 Zuständigkeiten

§ 20
 Aufgaben der zuständigen Behörden

(1) Die Entscheidungen nach § 2 Abs. 1 trifft die
zuständige Behörde des Landes, in dem die An-
tragstellerin oder der Antragsteller die Prüfung ab-
gelegt hat.

(2) Die Entscheidungen nach den §§ 6 und 7 trifft
die zuständige Behörde des Landes, in dem die
Ausbildung durchgeführt wird oder dem Antrag
entsprechend durchgeführt werden soll.

(3) Die Länder bestimmen die zur Durchführung
dieses Gesetzes zuständigen Behörden.

Abschnitt 6
Bußgeldvorschriften

§ 21
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. ohne Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 eine der fol-
genden Berufsbezeichnungen führt:

a) „Gesundheits- und Krankenpflegerin“ o-
der „Gesundheits- und Krankenpfleger“
oder

b) „Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rin“ oder „Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger“ oder

2. entgegen § 23 Abs. 3 Satz 2 die Berufsbe-
zeichnung

a) „Krankenschwester“ oder „Krankenpfle-
ger“,

b) „Kinderkrankenschwester“ oder „Kinder-
krankenpfleger“

führt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu dreitausend Euro geahndet werden.

Abschnitt 7
Anwendungsvorschriften

§ 22
 Nichtanwendung des Berufsbildungsgesetzes

Für die Ausbildung zu den in diesem Gesetz gere-
gelten Berufen findet das Berufsbildungsgesetz
keine Anwendung.

§ 23
Weitergeltung der Erlaubnis zur Führung der

Berufsbezeichnungen

(1) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte
Erlaubnis als „Krankenschwester“ oder „Kranken-
pfleger“ oder als „Kinderkrankenschwester“ oder
„Kinderkrankenpfleger“ oder eine einer solchen
Erlaubnis durch das Krankenpflegegesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juni 1985
(BGBl. I S. 893), zuletzt geändert durch … (BGBl.
…), gleichgestellte staatliche Anerkennung als
„Krankenschwester“ oder „Krankenpfleger“ oder
„Kinderkrankenschwester“ oder „Kinderkranken-
pfleger“ nach den Vorschriften der Deutschen De-
mokratischen Republik gilt als Erlaubnis nach § 1
Abs. 1 Nr. 1 oder 2.

(2) „Krankenschwestern“, „Krankenpfleger“, „Kin-
derkrankenschwestern“, „Kinderkrankenpfleger", die
eine Erlaubnis oder eine einer solchen Erlaubnis
gleichgestellte staatliche Anerkennung nach dem in
Absatz 1 genannten Gesetz besitzen, dürfen die
Berufsbezeichnung weiterführen. Die Berufsbe-
zeichnung „Krankenschwester“, „Krankenpfleger“,
„Kinderkrankenschwester“, „Kinderkrankenpfleger“
darf nur unter den Voraussetzungen des Satzes 1
geführt werden.

(3) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begon-
nene Ausbildung als „Krankenschwester“ oder
„Krankenpfleger“, als „Kinderkrankenschwester“
oder „Kinderkrankenpfleger“ und als „Krankenpfle-
gehelferin“ oder „Krankenpflegehelfer“ wird nach
den bisher geltenden Vorschriften abgeschlossen.
Nach Abschluss der Ausbildung in der Kranken-
pflege oder Kinderkrankenpflege erhält die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller, wenn die Vorausset-
zungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 vorliegen, eine
Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 oder 2. Nach Ab-
schluss der Ausbildung in der Krankenpflegehilfe
erhält die Antragstellerin oder der Antragsteller,
wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2
und 3 vorliegen, eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 Nr.
3 des Krankenpflegegesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 4. Juni 1985 (BGBl. I S.
893), zuletzt geändert durch ..... .

§ 24
 Weitergeltung staatlicher Anerkennungen von

Schulen

(1) Schulen entsprechend § 4 Abs. 2 Satz 1, die
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes auf Grund des
Krankenpflegegesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. Juni 1985 (BGBl. I S. 893),
zuletzt geändert durch … (BGBl. …), die staatliche
Anerkennung erhalten haben, gelten weiterhin als
staatlich anerkannt nach § 4 Abs. 2 und 3, sofern
die Anerkennung nicht zurückgenommen wird. Die
Anerkennung ist zurückzunehmen, falls das Vorlie-
gen der Voraussetzungen nach § 4 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 und 2 nicht innerhalb von fünf Jahren nach
dem Inkrafttreten des Gesetzes nachgewiesen wird.
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(2)  Die  Voraussetzungen  des  § 4  Abs. 3
 Satz 1  Nr. 1 und 2 gelten als erfüllt, wenn als
Schulleitung oder Lehrkräfte Personen eingesetzt
werden, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes

1. eine Schule leiten oder als Lehrkräfte an ei-
ner Schule unterrichten oder

2. die für die in Nummer 1 genannten Tätigkei-
ten nach dem Krankenpflegegesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juni
1985 (BGBl. I S. 893), zuletzt geändert durch
… (BGBl. …), erforderlichen Vorausset-
zungen erfüllen und nicht als Schulleitung o-
der als Lehrkräfte erwerbstätig sind oder

3. an einer für die in Nummer 1 genannten Tä-
tigkeiten nach dem in Nummer 2 genannten
Gesetz erforderlichen Weiterbildung teilneh-
men und diese erfolgreich abschließen.

§ 25
 Erlaubnis bei Vorlage von Nachweisen anderer

EWR-Vertragsstaaten

Personen, die die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1
Nr. 2 und 3 erfüllen und die eine Erlaubnis nach § 1
Abs. 1 Nr. 1 auf Grund der Vorlage eines vor dem
in § 2 Abs. 4 für die Anerkennung jeweils maßge-
benden Datum von einem anderen Vertragsstaat
des Europäischen Wirtschaftsraumes ausgestellten
Diploms, Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befä-
higungsnachweises der Krankenschwestern oder
Krankenpfleger, die für die allgemeine Pflege ver-
antwortlich sind, beantragen, ist die Erlaubnis zu
erteilen. In den Fällen, in denen die Ausbildung der
Antragstellerin oder des Antragstellers den Min-
destanforderungen des Artikels 1 der Richtlinie
77/453/EWG vom 27. Juni 1977 nicht genügt, kann
die zuständige Behörde die Vorlage einer Beschei-
nigung des Heimat- oder Herkunftstaates verlan-
gen, aus der sich ergibt, dass die Person während
der letzten fünf Jahre vor Ausstellung der Beschei-
nigung mindestens drei Jahre lang tatsächlich und
rechtmäßig die Tätigkeiten einer Krankenschwester
oder eines Krankenpflegers, die für die allgemeine
Pflege verantwortlich sind, ausgeübt hat. Diese
Tätigkeiten müssen sich auf die volle Verantwor-
tung für die Planung, Organisation und Ausführung
der Krankenpflege der Patientinnen und Patienten
erstreckt haben.

Artikel 2

Änderung des Krankenhausfinanzierungs-
gesetzes

Das Krankenhausfinanzierungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. April 1991
(BGBl. I S. 886), das zuletzt durch die Artikel 2 und
3 des Gesetzes vom 23. April 2002 (BGBl. I S.
1412) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Nr. 1 a werden die Buchstaben e und f wie
folgt gefasst:

„e) Gesundheits- und Krankenpflegerin, Ge-
sundheits- und Krankenpfleger,

  f) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin,
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“,

2. § 17a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird der Punkt durch ein
Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz
angefügt:

„ab dem 1. Januar 2005 gilt das Verhältnis
9,5 zu 1.“

b) In Absatz 3 Satz 2 wird der Punkt durch ein
Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz
angefügt:

„eine Überschreitung auf Grund der Umset-
zung der Vorgaben des Gesetzes über die
Berufe in der Krankenpflege und zur Ände-
rung anderer Gesetze ist zulässig.“

Artikel 3

Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes

§ 4 Abs. 2 des Krankenhausentgeltgesetzes vom
23. April 2002 (BGBl. I S. 1422) wird wie folgt ge-
ändert:

1. In Nummer 3 wird der Punkt am Ende des Sat-
zes durch ein Komma ersetzt.

2. Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 an-
gefügt:

„4. erhöht um Mehrkosten auf Grund der Um-
setzung des Gesetzes über die Berufe in der
Krankenpflege und zur Änderung anderer Ge-
setze.“

Artikel 4

Änderung der Bundespflegesatzverordnung

§ 6 Abs. 1 Satz 4 der Bundespflegesatzverordnung
vom 26. September 1994 (BGBl. I S. 2750), die
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. De-
zember 2002 (BGBl. I S. 4637) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 6 wird das Semikolon durch ein
Komma ersetzt.

2. Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 an-
gefügt:

„7. zusätzliche Kosten auf Grund der Umset-
zung des Gesetzes über die Berufe in der Kran-
kenpflege und zur Änderung anderer Gesetze,“

Artikel 5

Änderung des Diätassistentengesetzes

Das Diätassistentengesetz vom 8. März 1994
(BGBl. I S. 446), das zuletzt durch .... geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz
angefügt:

„Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines
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Vertragsstaates des Europäischen Wirt-
schaftsraumes, die eine Erlaubnis nach § 1
beantragen, kann die Gleichwertigkeit des
Ausbildungsstandes im Sinne des Satzes 1
auch durch Vorlage eines Diploms, Prü-
fungszeugnisses oder Befähigungsnachwei-
ses belegt werden, wenn die durch diesen
Nachweis bescheinigte Ausbildung überwie-
gend in einem anderen Vertragsstaat des
Europäischen Wirtschaftsraumes oder an
Ausbildungseinrichtungen eines Drittlandes,
die eine Ausbildung gemäß den Rechts- und
Verwaltungsvorschriften eines Mitgliedstaats
vermitteln, erworben wurde oder wenn des-
sen Inhaber eine dreijährige Berufserfahrung
hat, die von dem Mitgliedstaat bescheinigt
wird, der einen Ausbildungsnachweis eines
Drittlandes anerkannt hat.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr.
1 gilt als erfüllt, wenn der Antragsteller in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes eine Ausbildung
abgeschlossen hat und dies durch Vorlage
eines den Mindestanforderungen des Arti-
kels 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/48/EWG
des Rates vom 21. Dezember 1988 über ei-
ne allgemeine Regelung zur Anerkennung
der Hochschuldiplome, die eine mindestens
dreijährige Berufsausbildung abschließen
(ABl. EG Nr. L 19 S. 16) in der jeweils gel-
tenden Fassung, oder des Artikels 1 Buch-
stabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Rates
vom 18. Juni 1992 über eine zweite allge-
meine Regelung zur Anerkennung berufli-
cher Befähigungsnachweise in Ergänzung
zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209
S. 25) in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechenden Diploms des betreffenden Ver-
tragsstaates des Europäischen Wirtschafts-
raumes nachweist, sofern die Ausbildung
keine wesentlichen Unterschiede im Ver-
gleich zu der nach diesem Gesetz geregel-
ten Ausbildung hinsichtlich ihrer Dauer oder
Inhalte aufweist. Antragsteller, deren Ausbil-
dung wesentliche Unterschiede im Sinne des
Satzes 1 aufweist, haben einen Anpas-
sungslehrgang zu absolvieren oder eine Eig-
nungsprüfung abzulegen, wenn nicht ihre
nachgewiesene Berufserfahrung zum Aus-
gleich der festgestellten wesentlichen Unter-
schiede geeignet ist. Einem Diplom nach
Satz 1 wird gleichgestellt ein Prüfungszeug-
nis, das dem Artikel 1 Buchstabe b der
Richtlinie 92/51/EWG entspricht, wenn die
Antragsteller nach Maßgabe des Artikels 5
Abs. 2 der genannten Richtlinie einen An-
passungslehrgang abgeschlossen oder eine
Eignungsprüfung abgelegt haben. An-
tragsteller haben das Recht, zwischen dem
Anpassungslehrgang und der Eigungsprü-
fung nach Satz 2 oder 3 zu wählen. Der An-
passungslehrgang darf die Dauer von drei
Jahren nicht überschreiten.“

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 an-
gefügt:

„(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entspre-
chend für Drittstaaten und Drittstaatsangehö-
rige, soweit sich hinsichtlich der Diplomaner-
kennung nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt.“

2. In § 8 Abs. 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2 Satz 2
oder 3“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 3 oder 4“ er-
setzt.

Artikel 6

Änderung des Ergotherapeutengesetzes

Das Ergotherapeutengesetz vom 25. Mai 1976
(BGBl. I S. 1246), das zuletzt durch .... geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz
angefügt:

„Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines
Vertragsstaates des Europäischen Wirt-
schaftsraumes, die eine Erlaubnis nach § 1
beantragen, kann die Gleichwertigkeit des
Ausbildungsstandes im Sinne des Satzes 1
auch durch Vorlage eines Diploms, Prü-
fungszeugnisses oder Befähigungsnachwei-
ses belegt werden, wenn die durch diesen
Nachweis bescheinigte Ausbildung überwie-
gend in einem anderen Vertragsstaat des
Europäischen Wirtschaftsraumes oder an
Ausbildungseinrichtungen eines Drittlandes,
die eine Ausbildung gemäß den Rechts- und
Verwaltungsvorschriften eines Mitgliedstaats
vermitteln, erworben wurde oder wenn des-
sen Inhaber eine dreijährige Berufserfahrung
hat, die von dem Mitgliedstaat bescheinigt
wird, der einen Ausbildungsnachweis eines
Drittlandes anerkannt hat.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr.
1 gilt als erfüllt, wenn der Antragsteller in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes eine Ausbildung
abgeschlossen hat und dies durch Vorlage
eines den Mindestanforderungen des Arti-
kels 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/48/EWG
des Rates vom 21. Dezember 1988 über ei-
ne allgemeine Regelung zur Anerkennung
der Hochschuldiplome, die eine mindestens
dreijährige Berufsausbildung abschließen
(ABl. EG Nr. L 19 S. 16) in der jeweils gel-
tenden Fassung, oder des Artikels 1 Buch-
stabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Rates
vom 18. Juni 1992 über eine zweite allge-
meine Regelung zur Anerkennung berufli-
cher Befähigungsnachweise in Ergänzung
zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209
S. 25) in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechenden Diploms des betreffenden Ver-
tragsstaates des Europäischen Wirtschafts-
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raumes nachweist, sofern die Ausbildung
keine wesentlichen Unterschiede im Ver-
gleich zu der nach diesem Gesetz geregel-
ten Ausbildung hinsichtlich ihrer Dauer oder
Inhalte aufweist. Antragsteller, deren Ausbil-
dung wesentliche Unterschiede im Sinne des
Satzes 1 aufweist, haben einen Anpas-
sungslehrgang zu absolvieren oder eine Eig-
nungsprüfung abzulegen, wenn nicht ihre
nachgewiesene Berufserfahrung zum Aus-
gleich der festgestellten wesentlichen Unter-
schiede geeignet ist. Einem Diplom nach
Satz 1 wird gleichgestellt ein Prüfungszeug-
nis, das dem Artikel 1 Buchstabe b der
Richtlinie 92/51/EWG entspricht, wenn die
Antragsteller nach Maßgabe des Artikels 5
Abs. 2 der genannten Richtlinie einen An-
passungslehrgang abgeschlossen oder eine
Eignungsprüfung abgelegt haben. An-
tragsteller haben das Recht, zwischen dem
Anpassungslehrgang und der Eignungsprü-
fung nach Satz 2 oder 3 zu wählen. Der An-
passungslehrgang darf die Dauer von drei
Jahren nicht überschreiten.“

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 an-
gefügt:

„(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entspre-
chend für Drittstaaten und Drittstaatsangehö-
rige, soweit sich hinsichtlich der Diplomaner-
kennung nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt.“

2. In § 5 Abs. 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2 Satz 2
oder 3“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 3 oder 4“ er-
setzt.

Artikel 7

Änderung des Hebammengesetzes

Das Hebammengesetz vom 4. Juni 1985 (BGBl. I
S. 902), das zuletzt durch .... geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz
eingefügt:

„Die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstan-
des im Sinne des Satzes 1 kann auch durch
Vorlage eines Diploms, Prüfungszeugnisses
oder Befähigungsnachweises belegt werden,
wenn die durch diesen Nachweis beschei-
nigte Ausbildung überwiegend in einem an-
deren Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder an Ausbildungseinrich-
tungen eines Drittlandes, die eine Ausbil-
dung gemäß den Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften eines Mitgliedstaats vermitteln,
erworben wurde oder wenn dessen Inhaber
eine dreijährige Berufserfahrung hat, die von
dem Mitgliedstaat bescheinigt wird, der einen
Ausbildungsnachweis eines Drittlandes an-
erkannt hat.“

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 an-

gefügt:

„(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten entspre-
chend für Drittstaaten und Drittstaatsangehö-
rige, soweit sich hinsichtlich der Diplomaner-
kennung nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt.“

2. In § 10 Abs. 2 werden nach den Wörtern „Euro-
päischen Wirtschaftsraum“ die Wörter „oder ei-
nes Drittstaates, für deren Diplomanerkennung
sich nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften eine Gleichstellung ergibt,“ ein-
gefügt.

Artikel 8

Änderung des Logopädengesetzes

Das Logopädengesetz vom 7. Mai 1980 (BGBl. I
S. 529), das zuletzt durch ... geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz
angefügt:

„Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines
Vertragsstaates des Europäischen Wirt-
schaftsraumes, die eine Erlaubnis nach § 1
beantragen, kann die Gleichwertigkeit des
Ausbildungsstandes im Sinne des Satzes 1
auch durch Vorlage eines Diploms, Prü-
fungszeugnisses oder Befähigungsnachwei-
ses belegt werden, wenn die durch diesen
Nachweis bescheinigte Ausbildung überwie-
gend in einem anderen Vertragsstaat des
Europäischen Wirtschaftsraumes oder an
Ausbildungseinrichtungen eines Drittlandes,
die eine Ausbildung gemäß den Rechts- und
Verwaltungsvorschriften eines Mitgliedstaats
vermitteln, erworben wurde oder wenn des-
sen Inhaber eine dreijährige Berufserfahrung
hat, die von dem Mitgliedstaat bescheinigt
wird, der einen Ausbildungsnachweis eines
Drittlandes anerkannt hat.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr.
1 gilt als erfüllt, wenn der Antragsteller in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes eine Ausbildung
abgeschlossen hat und dies durch Vorlage
eines den Mindestanforderungen des Arti-
kels 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/48/EWG
des Rates vom 21. Dezember 1988 über ei-
ne allgemeine Regelung zur Anerkennung
der Hochschuldiplome, die eine mindestens
dreijährige Berufsausbildung abschließen
(ABl. EG Nr. L 19 S. 16) in der jeweils gel-
tenden Fassung, oder des Artikels 1 Buch-
stabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Rates
vom 18. Juni 1992 über eine zweite allge-
meine Regelung zur Anerkennung berufli-
cher Befähigungsnachweise in Ergänzung
zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209
S. 25) in der jeweils geltenden Fassung ent-
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sprechenden Diploms des betreffenden Ver-
tragsstaates des Europäischen Wirtschafts-
raumes nachweist, sofern die Ausbildung
keine wesentlichen Unterschiede im Ver-
gleich zu der nach diesem Gesetz geregel-
ten Ausbildung hinsichtlich ihrer Dauer oder
Inhalte aufweist. Antragsteller, deren Ausbil-
dung wesentliche Unterschiede im Sinne des
Satzes 1 aufweist, haben einen Anpas-
sungslehrgang zu absolvieren oder eine Eig-
nungsprüfung abzulegen, wenn nicht ihre
nachgewiesene Berufserfahrung zum Aus-
gleich der festgestellten wesentlichen Unter-
schiede geeignet ist. Einem Diplom nach
Satz 1 wird gleichgestellt ein Prüfungszeug-
nis, das dem Artikel 1 Buchstabe b der
Richtlinie 92/51/EWG entspricht, wenn die
Antragsteller nach Maßgabe des Artikels 5
Abs. 2 der genannten Richtlinie einen An-
passungslehrgang abgeschlossen oder eine
Eignungsprüfung abgelegt haben. An-
tragsteller haben das Recht, zwischen dem
Anpassungslehrgang und der Eignungsprü-
fung nach Satz 2 oder 3 zu wählen. Der An-
passungslehrgang darf die Dauer von drei
Jahren nicht überschreiten.“

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 an-
gefügt:

„(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entspre-
chend für Drittstaaten und Drittstaatsangehö-
rige, soweit sich hinsichtlich der Diplomaner-
kennung nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt.“

2. In § 5 Abs. 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2 Satz 2
oder 3“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 3 oder 4“ er-
setzt.

Artikel 9

Änderung des Masseur- und Physiotherapeu-
ten-

gesetzes

Das Masseur- und Physiotherapeutengesetz vom
26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1084), das zuletzt durch
.... geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz
angefügt:

„Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines
Vertragsstaates des Europäischen Wirt-
schaftsraumes, die eine Erlaubnis nach § 1
Nr. 1 oder 2 beantragen, kann die Gleich-
wertigkeit des Ausbildungsstandes im Sinne
des Satzes 1 auch durch Vorlage eines Dip-
loms, Prüfungszeugnisses oder Befähi-
gungsnachweises belegt werden, wenn die
durch diesen Nachweis bescheinigte Ausbil-
dung überwiegend in einem Vertragsstaat
des Europäischen Wirtschaftsraumes oder
an Ausbildungseinrichtungen eines Drittlan-
des, die eine Ausbildung gemäß den Rechts-
und Verwaltungsvorschriften eines Mitglied-

staats vermitteln, erworben wurde oder wenn
dessen Inhaber eine dreijährige Berufserfah-
rung hat, die von dem Mitgliedstaat beschei-
nigt wird, der einen Ausbildungsnachweis ei-
nes Drittlandes anerkannt hat.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr.
1 gilt als erfüllt, wenn der Antragsteller in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes eine Ausbildung
abgeschlossen hat und dies durch Vorlage
eines den Mindestanforderungen des Arti-
kels 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/48/EWG
des Rates vom 21. Dezember 1988 über ei-
ne allgemeine Regelung zur Anerkennung
der Hochschuldiplome, die eine mindestens
dreijährige Berufsausbildung abschließen
(ABl. EG Nr. L 19 S. 16) in der jeweils gel-
tenden Fassung, oder des Artikels 1 Buch-
stabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Rates
vom 18. Juni 1992 über eine zweite allge-
meine Regelung zur Anerkennung berufli-
cher Befähigungsnachweise in Ergänzung
zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209
S. 25) in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechenden Diploms des betreffenden Ver-
tragsstaates des Europäischen Wirtschafts-
raumes nachweist, sofern die Ausbildung
keine wesentlichen Unterschiede im Ver-
gleich zu der nach diesem Gesetz geregel-
ten Ausbildung hinsichtlich ihrer Dauer oder
Inhalte aufweist. Antragsteller, deren Ausbil-
dung wesentliche Unterschiede im Sinne des
Satzes 1 aufweist, haben einen Anpas-
sungslehrgang zu absolvieren oder eine Eig-
nungsprüfung abzulegen, wenn nicht ihre
nachgewiesene Berufserfahrung zum Aus-
gleich der festgestellten wesentlichen Unter-
schiede geeignet ist. Einem Diplom nach
Satz 1 wird gleichgestellt ein Prüfungszeug-
nis, das dem Artikel 1 Buchstabe b der
Richtlinie 92/51/EWG entspricht, wenn die
Antragsteller nach Maßgabe des Artikels 5
Abs. 2 der genannten Richtlinie einen An-
passungslehrgang abgeschlossen oder eine
Eignungsprüfung abgelegt haben. An-
tragsteller haben das Recht, zwischen dem
Anpassungslehrgang und der Eig-
nungsprüfung nach Satz 2 oder 3 zu wählen.
Der Anpassungslehrgang darf die Dauer von
drei Jahren nicht überschreiten.“

c) In Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender Satz
angefügt:

„Absatz 3 Satz 1 letzter Halbsatz, Satz 2, 4
und 5 gelten entsprechend.“

d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 an-
gefügt:

„(5) Die Absätze 2, 3 und 4 gelten entspre-
chend für Drittstaaten und Drittstaatsangehö-
rige, soweit sich hinsichtlich der Diplomaner-
kennung nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt.“
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2. In § 13 Abs. 3 wird die Angabe „§ 2 Abs. 3 Satz
1 oder 2 oder Abs. 4“ durch die Angabe „§ 2
Abs. 3, 4 oder 5“ ersetzt.

Artikel 10

Änderung des MTA-Gesetzes

Das MTA-Gesetz vom 2. August 1993 (BGBl. I
S. 1402), das zuletzt durch .... geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz
angefügt:

„Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines
Vertragsstaates des Europäischen Wirt-
schaftsraumes, die eine Erlaubnis nach § 1
Nr. 1 bis 4 beantragen, kann die Gleichwer-
tigkeit des Ausbildungsstandes im Sinne des
Satzes 1 auch durch Vorlage eines Diploms,
Prüfungszeugnisses oder Befähigungsnach-
weises belegt werden, wenn die durch die-
sen Nachweis bescheinigte Ausbildung ü-
berwiegend in einem anderen Vertragsstaat
des Europäischen Wirtschaftsraumes oder
an Ausbildungseinrichtungen eines Drittlan-
des, die eine Ausbildung gemäß den Rechts-
und Verwaltungsvorschriften eines Mitglied-
staats vermitteln, erworben wurde oder wenn
dessen Inhaber eine dreijährige Berufserfah-
rung hat, die von dem Mitgliedstaat beschei-
nigt wird, der einen Ausbildungsnachweis ei-
nes Drittlandes anerkannt hat.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr.
1 gilt als erfüllt, wenn der Antragsteller in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes eine Ausbildung
abgeschlossen hat und dies durch Vorlage
eines den Mindestanforderungen des Arti-
kels 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/48/EWG
des Rates vom 21. Dezember 1988 über ei-
ne allgemeine Regelung zur Anerkennung
der Hochschuldiplome, die eine mindestens
dreijährige Berufsausbildung abschließen
(ABl. EG Nr. L 19 S. 16) in der jeweils gel-
tenden Fassung, oder des Artikels 1 Buch-
stabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Rates
vom 18. Juni 1992 über eine zweite allge-
meine Regelung zur Anerkennung berufli-
cher Befähigungsnachweise in Ergänzung
zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209
S. 25) in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechenden Diploms des betreffenden Ver-
tragsstaates des Europäischen Wirtschafts-
raumes nachweist, sofern die Ausbildung
keine wesentlichen Unterschiede im Ver-
gleich zu der nach diesem Gesetz geregel-
ten Ausbildung hinsichtlich ihrer Dauer oder
Inhalte aufweist. Antragsteller, deren Ausbil-
dung wesentliche Unterschiede im Sinne des
Satzes 1 aufweist, haben einen Anpas-
sungslehrgang zu absolvieren oder eine Eig-

nungsprüfung abzulegen, wenn nicht ihre
nachgewiesene Berufserfahrung zum Aus-
gleich der festgestellten wesentlichen Unter-
schiede geeignet ist. Einem Diplom nach
Satz 1 wird gleichgestellt ein Prüfungszeug-
nis, das dem Artikel 1 Buchstabe b der
Richtlinie 92/51/EWG entspricht, wenn die
Antragsteller nach Maßgabe des Artikels 5
Abs. 2 der genannten Richtlinie einen An-
passungslehrgang abgeschlossen oder eine
Eignungsprüfung abgelegt haben. An-
tragsteller haben das Recht, zwischen dem
Anpassungslehrgang und der Eignungsprü-
fung nach Satz 2 oder 3 zu wählen. Der An-
passungslehrgang darf die Dauer von drei
Jahren nicht überschreiten.“

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 an-
gefügt:

„(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entspre-
chend für Drittstaaten und Drittstaatsangehö-
rige, soweit sich hinsichtlich der Diplomaner-
kennung nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt.“

2. In § 8 Abs. 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2 Satz 2
oder 3“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 3 oder 4“ er-
setzt.

Artikel 11

Änderung des Orthoptistengesetzes

Das Orthoptistengesetz vom 28. November 1989
(BGBl. I S. 2061), das zuletzt durch .... geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz
angefügt:

„Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines
Vertragsstaates des Europäischen Wirt-
schaftsraumes, die eine Erlaubnis nach § 1
beantragen, kann die Gleichwertigkeit des
Ausbildungsstandes im Sinne des Satzes 1
auch durch Vorlage eines Diploms, Prü-
fungszeugnisses oder Befähigungsnachwei-
ses belegt werden, wenn die durch diesen
Nachweis bescheinigte Ausbildung überwie-
gend in einem anderen Vertragsstaat des
Europäischen Wirtschaftsraumes oder an
Ausbildungseinrichtungen eines Drittlandes,
die eine Ausbildung gemäß den Rechts- und
Verwaltungsvorschriften eines Mitgliedstaats
vermitteln, erworben wurde oder wenn des-
sen Inhaber eine dreijährige Berufserfahrung
hat, die von dem Mitgliedstaat bescheinigt
wird, der einen Ausbildungsnachweis eines
Drittlandes anerkannt hat.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr.
1 gilt als erfüllt, wenn der Antragsteller in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes eine Ausbildung
abgeschlossen hat und dies durch Vorlage
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eines den Mindestanforderungen des Arti-
kels 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/48/EWG
des Rates vom 21. Dezember 1988 über ei-
ne allgemeine Regelung zur Anerkennung
der Hochschuldiplome, die eine mindestens
dreijährige Berufsausbildung abschließen
(ABl. EG Nr. L 19 S. 16) in der jeweils gel-
tenden Fassung, oder des Artikels 1 Buch-
stabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Rates
vom 18. Juni 1992 über eine zweite allge-
meine Regelung zur Anerkennung berufli-
cher Befähigungsnachweise in Ergänzung
zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209
S. 25) in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechenden Diploms des betreffenden Ver-
tragsstaates des Europäischen Wirtschafts-
raumes nachweist, sofern die Ausbildung
keine wesentlichen Unterschiede im Ver-
gleich zu der nach diesem Gesetz geregel-
ten Ausbildung hinsichtlich ihrer Dauer oder
Inhalte aufweist. Antragsteller, deren Ausbil-
dung wesentliche Unterschiede im Sinne des
Satzes 1 aufweist, haben einen Anpas-
sungslehrgang zu absolvieren oder eine Eig-
nungsprüfung abzulegen, wenn nicht ihre
nachgewiesene Berufserfahrung zum Aus-
gleich der festgestellten wesentlichen Unter-
schiede geeignet ist. Einem Diplom nach
Satz 1 wird gleichgestellt ein Prüfungszeug-
nis, das dem Artikel 1 Buchstabe b der
Richtlinie 92/51/EWG entspricht, wenn die
Antragsteller nach Maßgabe des Artikels 5
Abs. 2 der genannten Richtlinie einen An-
passungslehrgang abgeschlossen oder eine
Eignungsprüfung abgelegt haben. An-
tragsteller haben das Recht, zwischen dem
Anpassungslehrgang und der Eignungsprü-
fung nach Satz 2 oder 3 zu wählen. Der An-
passungslehrgang darf die Dauer von drei
Jahren nicht überschreiten.“

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 an-
gefügt:

„(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entspre-
chend für Drittstaaten und Drittstaatsangehö-
rige, soweit sich hinsichtlich der Diplomaner-
kennung nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt.“

2. In § 8 Abs. 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2 Satz 2
oder 3“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 3 oder 4“ er-
setzt.

Artikel 12

Änderung des Podologengesetzes

Das Podologengesetz vom 4. Dezember 2001
(BGBl. I S. 3320) wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz
angefügt:

„Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines
Vertragsstaates des Europäischen Wirt-
schaftsraumes, die eine Erlaubnis nach § 1

beantragen, kann die Gleichwertigkeit des
Ausbildungsstandes im Sinne des Satzes 1
auch durch Vorlage eines Diploms, Prü-
fungszeugnisses oder Befähigungsnachwei-
ses belegt werden, wenn die durch diesen
Nachweis bescheinigte Ausbildung überwie-
gend in einem anderen Vertragsstaat des
Europäischen Wirtschaftsraumes oder an
Ausbildungseinrichtungen eines Drittlandes,
die eine Ausbildung gemäß den Rechts- und
Verwaltungsvorschriften eines Mitgliedstaats
vermitteln, erworben wurde oder wenn des-
sen Inhaber eine dreijährige Berufserfahrung
hat, die von dem Mitgliedstaat bescheinigt
wird, der einen Ausbildungsnachweis eines
Drittlandes anerkannt hat.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr.
1 gilt als erfüllt, wenn der Antragsteller in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes eine Ausbildung
abgeschlossen hat und dies durch Vorlage
eines den Mindestanforderungen des Arti-
kels 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/48/EWG
des Rates vom 21. Dezember 1988 über ei-
ne allgemeine Regelung zur Anerkennung
der Hochschuldiplome, die eine mindestens
dreijährige Berufsausbildung abschließen
(ABl. EG Nr. L 19 S. 16) in der jeweils gel-
tenden Fassung, oder des Artikels 1 Buch-
stabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Rates
vom 18. Juni 1992 über eine zweite allge-
meine Regelung zur Anerkennung berufli-
cher Befähigungsnachweise in Ergänzung
zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209
S. 25) in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechenden Diploms oder eines den Anfor-
derungen des Artikels 1 Buchstabe b der
Richtlinie 92/51/EWG entsprechenden Prü-
fungszeugnisses des betreffenden Vertrags-
staates des Europäischen Wirtschaftsraumes
nachweist, sofern die Ausbildung keine we-
sentlichen Unterschiede im Vergleich zu der
nach diesem Gesetz geregelten Ausbildung
hinsichtlich ihrer Dauer oder Inhalte aufweist.
Antragsteller, deren Ausbildung wesentliche
Unterschiede im Sinne des Satzes 1 auf-
weist, haben einen Anpassungslehrgang zu
absolvieren oder eine Eignungsprüfung ab-
zulegen, wenn nicht ihre nachgewiesene Be-
rufserfahrung zum Ausgleich der festge-
stellten wesentlichen Unterschiede geeignet
ist. Antragsteller haben das Recht, zwischen
dem Anpassungslehrgang und der Eig-
nungsprüfung nach Satz 2 oder 3 zu wählen.
Der Anpassungslehrgang darf die Dauer von
drei Jahren nicht überschreiten.“

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 an-
gefügt:

„(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entspre-
chend für Drittstaaten und Drittstaatsangehö-
rige, soweit sich hinsichtlich der Diplomaner-
kennung nach dem Recht der Europäischen
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Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt.“

2. In § 7 Abs. 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2 Satz
2“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 3 oder 4“ ersetzt.

Artikel 13

Änderung des Rettungsassistentengesetzes

Das Rettungsassistentengesetz vom 10. Juli 1989
(BGBl. I S. 1384), das zuletzt durch .... geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz
angefügt:

„Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines
Vertragsstaates des Europäischen Wirt-
schaftsraumes, die eine Erlaubnis nach § 1
beantragen, kann die Gleichwertigkeit des
Ausbildungsstandes im Sinne des Satzes 1
auch durch Vorlage eines Diploms, Prü-
fungszeugnisses oder Befähigungsnachwei-
ses belegt werden, wenn die durch diesen
Nachweis bescheinigte Ausbildung überwie-
gend in einem anderen Vertragsstaat des
Europäischen Wirtschaftsraumes oder an
Ausbildungseinrichtungen eines Drittlandes,
die eine Ausbildung gemäß den Rechts- und
Verwaltungsvorschriften eines Mitgliedstaats
vermitteln, erworben wurde oder wenn des-
sen Inhaber eine dreijährige Berufserfahrung
hat, die von dem Mitgliedstaat bescheinigt
wird, der einen Ausbildungsnachweis eines
Drittlandes anerkannt hat.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr.
1 gilt als erfüllt, wenn der Antragsteller in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes eine Ausbildung
abgeschlossen hat und dies durch Vorlage
eines den Mindestanforderungen des Arti-
kels 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/48/EWG
des Rates vom 21. Dezember 1988 über ei-
ne allgemeine Regelung zur Anerkennung
der Hochschuldiplome, die eine mindestens
dreijährige Berufsausbildung abschließen
(ABl. EG Nr. L 19 S. 16) in der jeweils gel-
tenden Fassung, oder des Artikels 1 Buch-
stabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Rates
vom 18. Juni 1992 über eine zweite allge-
meine Regelung zur Anerkennung berufli-
cher Befähigungsnachweise in Ergänzung
zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209
S. 25) in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechenden Diploms oder eines den Anfor-
derungen des Artikels 1 Buchstabe b der
Richtlinie 92/51/EWG entsprechenden Prü-
fungszeugnisses des betreffenden Vertrags-
staates des Europäischen Wirtschaftsraumes
nachweist, sofern die Ausbildung keine we-
sentlichen Unterschiede im Vergleich zu der
nach diesem Gesetz geregelten Ausbildung
hinsichtlich ihrer Dauer oder Inhalte aufweist.
Antragsteller, deren Ausbildung wesentliche

Unterschiede im Sinne des Satzes 1 auf-
weist, haben einen Anpassungslehrgang zu
absolvieren oder eine Eignungsprüfung ab-
zulegen, wenn nicht ihre nachgewiesene Be-
rufserfahrung zum Ausgleich der festge-
stellten wesentlichen Unterschiede geeignet
ist. Antragsteller haben das Recht, zwischen
dem Anpassungslehrgang und der Eig-
nungsprüfung nach Satz 2 oder 3 zu wählen.
Der Anpassungslehrgang darf die Dauer von
drei Jahren nicht überschreiten.“

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 an-
gefügt:

„(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entspre-
chend für Drittstaaten und Drittstaatsangehö-
rige, soweit sich hinsichtlich der Diplomaner-
kennung nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt.“

2. In § 10 Abs. 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2 Satz
2 oder 3“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 3 oder 4“
ersetzt.

Artikel 14

Änderung des Psychotherapeutengesetzes

Das Psychotherapeutengesetz vom 16. Juni 1998
(BGBl. I S. 1311), das zuletzt durch ..... geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Antragsteller mit einem Diplom aus einem
Vertragsstaat des Europäischen Wirtschafts-
raumes, deren Ausbildung im Vergleich zu
der nach diesem Gesetz geregelten Ausbil-
dung wesentliche Unterschiede hinsichtlich
ihrer Dauer oder Inhalte aufweist, haben ei-
nen höchstens dreijährigen Anpassungslehr-
gang  zu absolvieren oder eine Eignungs-
prüfung abzulegen, wenn nicht ihre nachge-
wiesene Berufserfahrung zum Ausgleich der
festgestellten wesentlichen Unterschiede
geeignet ist.“

b) In Absatz 2 wird nach Satz 7 folgender Satz
angefügt:

„Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines
Vertragsstaates des Europäischen Wirt-
schaftsraumes, die eine Erlaubnis nach § 1
beantragen, kann die Gleichwertigkeit des
Ausbildungsstandes im Sinne des Satzes 1
auch durch Vorlage eines Diploms, Prü-
fungszeugnisses oder Befähigungsnachwei-
ses belegt werden, wenn die durch diesen
Nachweis bescheinigte Ausbildung überwie-
gend in einem anderen Vertragsstaat des
Europäischen Wirtschaftsraumes oder an
Ausbildungseinrichtungen eines Drittlandes,
die eine Ausbildung gemäß den Rechts- und
Verwaltungsvorschriften eines Mitgliedstaats
vermitteln, erworben wurde oder wenn des-
sen Inhaber eine dreijährige Berufserfahrung
hat, die von dem Mitgliedstaat bescheinigt
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wird, der einen Ausbildungsnachweis eines
Drittlandes anerkannt hat.“

c) In Absatz 3 Satz 4 wird die Angabe „7“ durch
die Angabe „8“ ersetzt.

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a ein-
gefügt:

„(3a) Die Absätze 2 und 3 gelten entspre-
chend für Drittstaaten und Drittstaatsangehö-
rige, soweit sich hinsichtlich der Diplomaner-
kennung nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt.“

2. In § 8 Abs. 6 wird nach der Angabe „Abs. 3 Satz
2“ die Angabe „oder Abs. 3a“ eingefügt.

Artikel 15

Änderung des Altenpflegegesetzes

Das Altenpflegegesetz vom 17. November 2000
(BGBl. I S. 1513) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Berufsbezeichnungen „Altenpflegerin“ oder
„Altenpfleger“ dürfen nur Personen führen, de-
nen die Erlaubnis dazu erteilt worden ist.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Eine außerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes erworbene abgeschlossene
Ausbildung erfüllt die Voraussetzungen des
Absatzes 1 Nr. 1, wenn die Gleichwertigkeit
des Ausbildungsstandes gegeben ist. Ist die
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes
nicht gegeben oder ist sie nur mit unange-
messenem zeitlichen oder sachlichen Auf-
wand feststellbar, ist ein gleichwertiger
Kenntnisstand nachzuweisen. Der Nachweis
wird durch das Ablegen einer Prüfung er-
bracht, die sich auf den Inhalt des mündli-
chen und praktischen Teils der staatlichen
Prüfung erstreckt. Bei Anträgen von Staats-
angehörigen eines Vertragsstaates des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraumes, die eine Er-
laubnis nach § 1 beantragen, kann die
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes im
Sinne des Satzes 1 auch durch Vorlage ei-
nes Diploms, Prüfungszeugnisses oder Be-
fähigungsnachweises belegt werden, wenn
die durch diesen Nachweis bescheinigte
Ausbildung überwiegend in einem anderen
Vertragsstaat des Europäischen Wirtschafts-
raumes oder an Ausbildungseinrichtungen
eines Drittlandes, die eine Ausbildung ge-
mäß den Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten eines Mitgliedstaats vermitteln, erworben
wurde oder wenn dessen Inhaber eine drei-
jährige Berufserfahrung hat, die von dem
Mitgliedstaat bescheinigt wird, der einen
Ausbildungsnachweis eines Drittlandes an-
erkannt hat.“

b) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4
und 5 angefügt:

„(4) Für Personen, die eine Erlaubnis nach
§ 1 beantragen, gilt die Voraussetzung des
Absatzes 1 Nr. 1 als erfüllt, wenn sie in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes eine Ausbildung
abgeschlossen haben und dies durch Vor-
lage eines den Mindestanforderungen des
Artikels 1 Buchstabe a der Richtlinie
89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember
1988 über eine allgemeine Regelung zur
Anerkennung der Hochschuldiplome, die ei-
ne mindestens dreijährige Berufsausbildung
abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16) in der
jeweils geltenden Fassung, oder des Artikels
1 Buchstabe a der Richtlinie 92/51/EWG des
Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite
allgemeine Regelung zur Anerkennung be-
ruflicher Befähigungsnachweise in Ergän-
zung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr.
L 209 S. 25) in der jeweils geltenden Fas-
sung entsprechenden Diploms des betref-
fenden Vertragsstaates des Europäischen
Wirtschaftsraumes nachweisen, sofern die
Ausbildung keine wesentlichen Unterschiede
im Vergleich zu der nach diesem Gesetz ge-
regelten Ausbildung hinsichtlich ihrer Dauer
oder Inhalte aufweist. Die antragstellende
Person, deren Ausbildung wesentliche Un-
terschiede im Sinne des Satzes 1 aufweist,
hat einen Anpassungslehrgang zu absolvie-
ren oder eine Eignungsprüfung abzulegen,
wenn nicht ihre nachgewiesene Berufserfah-
rung zum Ausgleich der festgestellten we-
sentlichen Unterschiede geeignet ist. Einem
Diplom nach Satz 1 wird gleichgestellt ein
Prüfungszeugnis, das dem Artikel 1 Buch-
stabe b der Richtlinie 92/51/EWG entspricht,
wenn die antragstellende Person nach Maß-
gabe des Artikels 5 Abs. 2 der genannten
Richtlinie einen Anpassungslehrgang abge-
schlossen oder eine Eignungsprüfung abge-
legt hat. Die antragstellende Person hat das
Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang
und der Eignungsprüfung nach Satz 2 oder 3
zu wählen. Der Anpassungslehrgang darf die
Dauer von drei Jahren nicht überschreiten.

(5) Die Absätze 3 und 4 gelten entspre-
chend für Drittstaaten und Drittstaatsangehö-
rige, soweit sich hinsichtlich der Diplomaner-
kennung nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt.“

3. § 6 wird wie folgt gefasst:

„Voraussetzung für den Zugang zur Ausbildung
ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber
nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung
des Berufes ungeeignet ist sowie

1. der Realschulabschluss oder ein anderer als
gleichwertig anerkannter Bildungsabschluss
oder eine andere abgeschlossene zehnjähri-
ge Schulbildung, die den Haupt-
schulabschluss erweitert, oder

2. der Hauptschulabschluss oder ein als
gleichwertig anerkannter Bildungsabschluss,



– 16 –

sofern eine erfolgreich abgeschlossene,
mindestens zweijährige Berufsausbildung o-
der die Erlaubnis als Krankenpflegehelferin
oder Krankenpflegehelfer oder eine lan-
desrechtlich geregelte, erfolgreich abge-
schlossene Ausbildung von mindestens ein-
jähriger Dauer in der Altenpflegehilfe oder
Krankenpflegehilfe nachgewiesen wird.“

4. Dem § 7 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Ausbil-
dung nach § 4 Abs. 5 entsprechend.“

5. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach der Angabe „§ 1“ die
Angabe „Nr. 1“ gestrichen.

b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 3 Satz
2, 3, 6 oder 7“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 4
oder 5“ ersetzt.

6. Die Überschrift zu Abschnitt 3 „Ausbildung in der
Altenpflegehilfe“ wird gestrichen und die §§ 10
bis 12 werden aufgehoben.

7. § 18 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Sie beträgt sechs Monate.“

8. In § 26 Abs. 1 wird die Angabe „§ 2 Abs. 3“
durch die Angabe „§ 2 Abs. 3 bis 5“ ersetzt.

9. § 27 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Ordnungswidrig handelt, wer ohne Er-
laubnis nach § 1 die Berufsbezeichnung
„Altenpflegerin“ oder „Altenpfleger“ führt.“

b) In Absatz 2 werden die Wörter „zweitau-
sendfünfhundert Euro“ durch die Wörter
„dreitausend Euro“ ersetzt.

10.§ 29 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2 wird
jeweils nach der Angabe „§ 1“ die Angabe
„Nr. 1“ gestrichen.

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

Artikel 16

Neufassung des Altenpflegegesetzes

Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend kann den Wortlaut des Al-
tenpflegegesetzes in der vom Inkrafttreten des
Gesetzes an geltenden Fassung im Bundesge-
setzblatt bekannt machen.

Artikel 17

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf Artikel 4 beruhenden Teile der dort geän-
derten Rechtsverordnung können auf Grund der
jeweils einschlägigen Ermächtigung durch Rechts-
verordnung geändert werden.

Artikel 18

Inkrafttreten

Vorschriften des Artikels 1 dieses Gesetzes, die
zum Erlass von Rechtsverordnungen ermächtigen,
sowie die Artikel 5 bis 14 treten am Tag nach der
Verkündung in Kraft. Die Artikel 15 und 16 treten
am 1. August 2003 in Kraft. Im Übrigen tritt dieses
Gesetz am 1. Januar 2004 in Kraft. Gleichzeitig tritt
das Krankenpflegegesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. Juni 1985 (BGBl. I S. 893),
zuletzt geändert durch ....., außer Kraft.


